
Stadt Rendsburg 
Die/der Vorsitzende 

 
 
 
 
 

 
 

Niederschrift 
 

der 3. Sitzung des Bauausschusses 
 

am Dienstag, 25.02.2020, 
 

von 18:00 bis 19:35 Uhr 
 

Ort: Sitzungsraum 1 des Alten Rathauses 
 

 

Teilnehmer Fraktion Bemerkung 

Anwesend: 

Ratsmitglieder 

Gunnar Knabe CDU Vorsitz 

Andreas Vollstedt SSW stv. Vorsitz 

Axel Bornhöft CDU  

Hans Kohlmeyer FDP  

Ute Landt SPD  

Lothar Möhding SPD  

Armin Rösener GRÜNE  

Samuel Rothberger LINKE  

Klaus Schaffner GRÜNE  

Ralf Tams SPD  

Bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse 

Thorben Koll  stellvertretend für Ratsherrn Bädtker 

Gerrit van den Toren SPD  

Verwaltung 

Pierre Gilgenast  Bürgermeister 

Frank Thomsen  Fachbereichsleitung Bau und Umwelt 

Andrea Hagen  
Fachdienstleitung Bauverwaltung, Proto-
kollführung 

Thomas Siegel  Fachdienstleitung Hochbau 
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Liv Nielsen  Auszubildende 

Kaya Jöns  Auszubildende 

Gäste 

Hartmut Leistikow  Seniorenrat 

Christian Peters  Seniorenrat 

Jan-Hendrik Frank  Landeszeitung 

Einwohnerinnen/Einwohner  7 Personen 

Nicht anwesend: 

Ingolf Bädtker CDU Ratsherr 

Matthias Luckhardt CDU Bürgerliches Mitglied 

 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird festgestellt, dass das Gremium ordnungsgemäß einberufen 
wurde und beschlussfähig ist. Der Vorsitzende fragt die anwesenden Mitglieder, ob sich Hinweise 
auf mögliche Ausschließungsgründe nach den gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung 
ergeben. Hinweise für mögliche Ausschießungsgründe liegen nicht vor.  
Ratsherr Knabe macht darauf aufmerksam, dass die Protokollführung durch ein elektronisches 
Hilfsmittel unterstützt wird. Mit einem Hinweisschild wurde ebenfalls darauf hingewiesen. 
 
Ratsherr Knabe weist darauf hin, dass die Tagesordnungspunkte 1 bis 15 in nicht öffentlicher Sit-
zung zu beraten sind. Das Gremium stimmt der Beratung dieser Tagesordnungspunkte in nicht 
öffentlicher Sitzung einstimmig zu.  
 
Änderungen zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht; sie lautet wie folgt:   
 
Öffentlicher Teil: 
 
TOP 1 Einwohnerinnen- / Einwohnerfragestunde 

 
TOP 2 Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses vom 16.01.2020, Nr. 

1/2020 
 

TOP 3 Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses vom 28.01.2020, Nr. 
2/2020 
 

TOP 4 Gymnasium Herderschule 
Beschluss zur Ausführungsart des Neubaus 
(konventionelle losweise Vergabe oder Generalübernehmermodell) 
Vorlage: 2019/663/4 
 

TOP 5 Gymnasium Herderschule 
Aktueller Stand des Neubaus von Teilgebäuden 
Vorlage: 2020/035 
 

TOP 6 Besonderes Vorkaufsrecht (Vorkaufssatzung) Kronwerker Moor 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: 2020/030 
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TOP 7 Soziale Stadt Mastbrook 

Fortschreibung Maßnahmenplan 2020 
Vorlage: 2020/029 
 

TOP 8 Anfragen und Mitteilungen 
 

TOP 8.1 Anfragen und Mitteilungen 
Straßenschild Nobiskrüger Allee/Oeverseestraße 
 

TOP 8.2 Anfragen und Mitteilungen 
Baumfällarbeiten in der Friedrichstädter Straße 
 

Nicht öffentlicher Teil: 
 
TOP 9 Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses vom 16.01.2020, Nr. 

1/2020 
 

TOP 10 Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses vom 28.01.2020, Nr. 
2/2020 
 

TOP 11 Sanierungsgebiet "Rendsburger Altstadt" 
Vorlage: 2020/027 
 

TOP 12 Sanierungsgebiet ehemalige Eiderkaserne 
Vorlage: 2020/032 
 

TOP 13 Regionalbahn und Ansiedlung eines Unternehmens 
Vorlage: 2020/034 
 

TOP 14 Aus dem Fachdienst Bauaufsicht: Vorgänge zur Information des Bauausschusses 
Vorlage: 2020/033 
 

TOP 15 Aus dem Fachdienst Bauaufsicht: Vorgänge zur Information des Bauausschusses 
 

TOP 16 Verschiedenes 
 

Öffentlicher Teil: 
 
TOP 17 Bekanntmachung von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen 

 
 
 

Protokoll: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
TOP 1: 
Einwohnerinnen- / Einwohnerfragestunde 
 
Ein Neubürger fragt an, ob der Verwaltung bekannt ist, um welche Art des Recyclingmaterials es 
sich handelt, das auf dem Gelände der ehemaligen Eiderkaserne mit einem Kostenaufwand von 
495.000,00 € beseitigt werden soll. Ihn interessiert, inwieweit eine Prüfung hinsichtlich einer sach-
gemäßen Leistung erfolgt ist. 
Darüber hinaus möchte er wissen, wie weit die Verhandlungen mit dem verantwortlichen Ingeni-
eurbüro fortgeschritten sind. 
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Fachbereichsleiter Thomsen erläutert, dass neben dem Ziegelmischgut, das auf die freigeräumten 
Flächen aufgebracht wurde, um im Sommer Staubwüsten zu verhindern, Beimengungen u. a. von 
Glas, Holz, Wolle und Elektroschrott aufgebracht wurden. 
Nach Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde kann das Ziegelmischgut für den Lärm-
schutzwall nach Trennung der Materialien verwendet werden. 
Die ausführende Firma hat zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet, so dass gegen das Abbruchun-
ternehmen keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können. 
Die Verhandlungen mit dem verantwortlichen Ingenieurbüro sind noch nicht abgeschlossen. 
Bei der Kostenkalkulation, die dem Maßnahmenplan zugrunde liegt, wurde das Worst-Case-
Szenario angenommen. Die Mitfinanzierung der Beseitigung des Recyclingmaterials durch den 
Bund und das Land werden somit über den Maßnahmenplan beantragt. 
 
Dem Neubürger ist es wichtig, dass das für den Lärmschutzwall zu verwendete Material frei von 
weiteren Schadstoffen, insbesondere von Asbest, ist. Er regt an, ein entsprechendes Gutachten 
erstellen zu lassen. 
Fachbereichsleiter Thomsen ergänzt, dass es sich bei dem Ziegelmischgut nicht um Altlasten, Alt-
ablagerungen oder Abfallgut handelt, von der eine unmittelbare Gefahr ausgeht. Darüber hinaus 
besteht ein Gutachten, aus dem ersichtlich ist, dass das Material kein Asbest beinhaltet. 
 
Die Personalrätin des Kollegiums der Christian-Timm-Schule erklärt, dass das Buswartehäuschen 
vor der CTR in der Kieler Straße, Buslinie 1,2,3 stadteinwärts immer wieder zu Problemen führt. 
Vor und nach dem Unterricht versammeln sich dort Schüler/innen, rauchen und hören laute Musik. 
Dabei handelt es sich nicht nur um Schüler/innen der CTS, sondern auch um Schüler/innen des 
BBZ und anderer weiterführender Schulen der Stadt Rendsburg.  
Bürger/innen, die das Wartehäuschen nutzen möchten, meiden dieses. 
 
Die Schulleitung hat das Problem bereits mehrere Male beim Schulträger angesprochen. Nunmehr 
hat der Personalrat im Auftrage des Kollegiums der CTS beim Bürgermeister und der Ratsver-
sammlung in einem offenen Brief um Hilfe gebeten. 
Das Benehmen der Personen und das verschmutzte Wartehäuschen fallen auf die CTS zurück. Es 
wird der Eindruck vermittelt, dass sich das Buswartehäuschen auf dem Schulgelände befindet und 
schädigt somit das Ansehen der CTS. Der Schule sind rechtlich die Hände gebunden, um wirksam 
eingreifen zu können. 
Deshalb wird die Verwaltung gebeten, das Buswartehäuschen zu demontieren und lediglich ein 
Bushaltestellenschild aufzustellen. 
 
Ratsherr Schaffner ist der Auffassung, dass das Bushäuschen entfernt werden kann. Die nächste 
Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe am Bahnhof. 
Ratsherr Rothberger macht darauf aufmerksam, dass es auch Fahrgäste gibt, die das Buswarte-
häuschen nutzen möchten. 
Er ist der Meinung, dass die Polizei oder das Ordnungsamt den Jugendlichen ggf. einen Platzver-
weis erteilen sollten. 
Ratsherrn Knabe liegen Fotos vor, aus denen ersichtlich ist, dass sich das Wartehäuschen in ei-
nem desolaten und verschmutzten Zustand befindet. 
Er hält den Rückbau hinsichtlich der originären Nutzung zunächst nicht für sinnvoll. 
Ratsherr Vollstedt ist der Meinung, dass das Fehlverhalten einiger Jugendlicher nicht dazu führen 
darf, dass Buswartehäuschen demontiert werden. 
Hier müsste ein kommunaler Ordnungsdienst tätig werden. 
 
Ratsherr Bornhöft schlägt vor, lediglich die Seitenwände zu demontieren. Eine Unterstellmöglich-
keit sollte weiterhin vorhanden sein. 
Herr Koll ist der Meinung, dass der „Hausherr“ des Buswartehäuschens zuständig ist. 
Ratsherr Möhding erinnert, dass auch ältere Herrschaften teilweise mit Rollatoren das Wartehäus-
chen nutzen. 
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Die Personalrätin der CTS hat festgestellt, dass Fahrgäste das Buswartehäuschen nicht nutzen, 
da es bereits von den Jugendlichen zweckentfremdet belagert wird. 
 
NN teilt mit, dass bereits im Internet über die Schule mit dem Hinweis, hier wird geraucht, getrun-
ken und gedealt, berichtet wird. Die Schule hat bereits verschiedene Gespräche mit den Jugendli-
chen geführt. Ferner wurden in dem Wartehäuschen Putzaktionen durchgeführt. Alle Bemühungen 
verliefen bislang ohne Erfolg. 
 
Die Polizei wurde bereits mehrere Male wegen körperlicher Auseinandersetzungen gerufen. 
 
Bürgermeister Gilgenast bestätigt die geschilderten Zustände am Buswartehäuschen und schlägt 
u. a. vor, das Busunternehmen zu kontaktieren. 
Ferner teilt er mit, dass die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut werden soll. In diesem Zusam-
menhang wäre über eine Standortverlegung nachzudenken. 
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich das Problem nicht ebenfalls nur verlagert. 
 
Ratsherr Tams hat beobachtet, dass das Wartehäuschen nicht nur zu den Schulzeiten sondern 
auch am Wochenende belagert wird. 
Ratsherr Vollstedt wiederholt, dass das Fehlverhalten der Jugendlichen nicht dazu führen darf, 
dass durch Umbaumaßnahmen o. ä. die Allgemeinheit die Kosten trägt. Es bedarf einer direkten 
Ansprache an den Personenkreis. Er spricht sich für einen kommunalen Ordnungsdienst aus. 
Ratsherr Rothberger ist der Meinung, dieser Situation Gelassenheit entgegen zu bringen. Das 
Verhalten der Jugendlichen ist keine Besonderheit. 
Ratsherr Schaffner fragt an, wie lange das Problem besteht.  
NN erklärt, dass das Problem seit ca. 2 Jahren besteht aber alle Versuche, die Situation zu verän-
dern, nicht zum Erfolg geführt haben. 
Ratsherr Schaffner plädiert ebenfalls für einen kommunalen Ordnungsdienst. 
Ratsherr Rösener ist der Meinung im Rahmen des Umbaus zur barrierefreien Bushaltestelle tätig 
zu werden.  
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Aufenthaltsqualität im Rahmen bleibt, damit die Wartehäus-
chen nicht von einer anderen Klientel zweckentfremdet werden. 
Dabei wäre zu überlegen, ein kleineres Wartehäuschen mit wenigen Sitzgelegenheiten aufzustel-
len.  
Ratsherr Kohlmeyer spricht sich ebenfalls für einen kommunalen Ordnungsdienst aus. 
 
Ratsherr Knabe schlägt vor: 
 

 Die Seitenwände des Wartehäuschens zu entfernen 

und 

 im Rahmen der Barrierefreiheit zu überprüfen, ob die jetzige Größe weiterhin erforderlich 

ist. 

Der Bauausschuss schließt sich dem Verfahrensvorschlag einvernehmlich an. 
 
Bürgermeister Gilgenast stellt sich zusätzliche Bedarfe für einen kommunalen Ordnungsdienst vor, 
insbesondere in den Bereichen der Stadtfeste, zunehmender illegaler Müllentsorgung und Einzelsi-
tuationen. 
 
Der Bauausschuss bittet, das Thema „kommunaler Ordnungsdienst“ als separaten Tagesord-
nungspunkt im nächsten Bauausschuss auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
Protokollnotiz:  
Dem UTH ist die Problematik bekannt. Aus diesem Grunde wurde bereits vor 3 Wochen die Sitz-
gelegenheit entfernt. 
Zwischenzeitlich hat der UTH  ebenfalls die Seitenteile des Wartehäuschens entfernt. 
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Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die Einwohnerinnen- / Ein-
wohnerfragestunde.  
 
 
TOP 2: 
Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses vom 16.01.2020, Nr. 1/2020 
 
Gegen die o. g. Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben.  
 
 
TOP 3: 
Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses vom 28.01.2020, Nr. 2/2020 
 
Gegen die o. g. Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben.  
 
 
TOP 4: 
Gymnasium Herderschule 
Beschluss zur Ausführungsart des Neubaus 
(konventionelle losweise Vergabe oder Generalübernehmermodell) 
Vorlage: 2019/663/4 
 
Ratsherr Knabe erinnert an dem in der Bauausschusssitzung am 29. Oktober 2019 gefassten Be-
schluss, den Neubau des Fachunterrichtsgebäudes und den des Neubaus für Schulverwaltung 
und Lehrer/innenbereich in einem Generalübernehmermodell durchführen zu lassen. 
 
Zur vorsorglichen Absicherung der Rechtmäßigkeit einer solchen Vergabeentscheidung auch für 
den Neubau des „Turms“ wurde ein Fachanwalt um eine vergaberechtliche Stellungnahme gebe-
ten. 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass es nach rechtlicher Stellungnahme, den Neubau des 
„Turms“ an einen Generalübernehmer übertragen zu wollen, vergaberechtlich unzulässig ist. 
Es besteht keine hinreichende Begründung für die Abweichung von der sogenannten Fachlos-
vergabe als Regelverfahren. Die Fachlosvergabe steht für die Mittelstandsförderung im Vorder-
grund, es sei denn, es gibt Gründe davon abzuweichen.  
Für den Neubau des Fachunterrichtsgebäudes liegen Gründe vor, die es rechtfertigen, eine Gene-
ralübernehmervergabe durchzuführen. 
Der Neubau in einer Modulbauweise hätte den Vorteil einer verkürzten Rohbauphase, so dass die 
Bauzeit vor Ort aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades von 8 bis 9 Monaten auf 2 bis 3 Monate 
verringert werden kann. Das ist für die Beeinträchtigung des Schulbetriebes ein maßgebliches Kri-
terium. 
Beim Turm besteht ein großer Anpassungsbedarf an benachbarte Bauteile, insbesondere bei der 
Haustechnik. Dabei wird es schwierig sein, abschließend ein funktionales Leistungsprogramm zu 
entwickeln. Das Argument der verkürzten Bauzeit trifft durch den Anpassungsbedarf nicht zu. 
Es wird verwaltungsseitig auf das Risiko hingewiesen, dass es nach der bisherigen Beschlusslage 
zu Beschwerden von nicht berücksichtigten Fachlosbietern kommen kann. Damit könnte es zu 
einer Wiederholung des Vergabeverfahrens kommen und ggf. wären Kalkulationskosten zu erstat-
ten. 
Aufgrund dieser Risikoeinschätzung wurde der heutige Beschlussvorschlag vorgelegt. 
 
Herr Koll fragt an, ob die Möglichkeit einer Parallelausschreibung besteht. 
Fachbereichsleiter Thomsen, erklärt, dass dieses Verfahren vergaberechtlich nicht zulässig ist. 
Ratsherr Kohlmeyer würde das Risiko einer Klage eingehen. 
Ratsherr Rothberger schätzt das Risiko aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Entwicklung für 
überschaubar ein. 
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FdL Siegel macht darauf aufmerksam, dass die mittelständischen Bauunternehmen in Interes-
sensverbänden mit hochkarätigen Juristen organisiert sind und auf die Vergabeverfahren achten. 
Das Risiko einer Klage ist somit nicht zu unterschätzen. 
Herr van den Toren spricht sich für ein sicheres Vergabeverfahren aus, damit es nicht zu unnöti-
gen Verzögerungen oder damit verbundenen Kostensteigerungen kommen kann. 
Ratsherr Möhding schließt sich dem Vorredner an. 
 
Ratsherr Knabe weist darauf hin, dass es auch bei einer Fachlosvergabe zu Verzögerungen kom-
men kann, da aufgrund der angespannten konjunkturellen Situation davon ausgegangen werden 
muss, dass für bestimmte Gewerke keine Angebote abgeben werden. 
Er erinnert ebenfalls an das Klagerisiko einer Ausschreibung an einen Generalübernehmer. 
Diese Risikoabwägung ist nunmehr seitens des Bauausschusses zu treffen.  
Fachbereichsleiter Thomsen geht davon aus, dass aufgrund der komplexen Anpassungsbedarfe 
beim Turm kein Generalübernehmer ein Angebot abgeben würde.  
 
Sodann lässt der Vorsitzende über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:  
 
Der Neubau für Schulverwaltung und Lehrer/innenbereich („Turm“) wird in einem losweisen 
Vergabeverfahren realisiert.  
 
Dem TOP wird mit  
7 Ja-Stimmen  
4 Nein-Stimmen  
1 Enthaltung  
Zugestimmt.  
 
 
TOP 5: 
Gymnasium Herderschule 
Aktueller Stand des Neubaus von Teilgebäuden 
Vorlage: 2020/035 
 
Fachbereichsleiter Thomsen verweist auf die Vorlage, in der der Zeitablauf für die Bauvorhaben 
dargestellt ist. 
Er teilt mit, dass der Auftrag für die Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung für den 
Neubau des Klassentraktes am heutigen Tage vom Bürgermeister unterschrieben worden ist. 
Es wird im Mai 2020 mit den Rückläufen gerechnet, um danach ins Ausschreibungsverfahren ein-
zusteigen. 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass der Bauaufsicht der Bauantrag für das Interimsgebäude 
vorliegt und sich in Bearbeitung befindet. 
Die Detailausführung in Abstimmung mit der Schule läuft jetzt an. 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
 
 
TOP 6: 
Besonderes Vorkaufsrecht (Vorkaufssatzung) Kronwerker Moor 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: 2020/030 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass der Sinn einer Vorkaufssatzung darin besteht, dass, falls 
in einem Entwicklungsbereich ein Grunderwerb kurzfristig bzw. in absehbarer Zeit nicht möglich 
sein wird, eine derartige Satzung im Interesse einer langfristigen städtebaulichen Entwicklung vor-
sorglich beschlossen werden sollte, um sich die entsprechenden Flächen langfristig zu sichern. 
Mit dem besonderen gesetzlichen Vorkaufsrecht besteht die Möglichkeit, den 1. Zugriff auf ein 
Grundstück für die zukünftige städtebauliche Entwicklung zu sichern. 
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Verwaltungsseitig wird daher empfohlen, die Vorkaufssatzung zu beschließen, um sich die Ent-
wicklungsmöglichkeit der Heitmann’schen Koppeln zu sichern.  
 
Sodann lässt der Vorsitzende über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:  
 
1. Der in der Anlage zur Vorlage dargestellte Entwurf der Satzung über ein besonderes Vor-

kaufsrecht (Vorkaufssatzung) „Kronwerker Moor“ wird nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB als Sat-
zung beschlossen. 

 
2. Die Verwaltung wird gebeten, die Satzung öffentlich bekannt zu machen.  

 
Dem TOP wird mit  
12 Ja-Stimmen  
  0 Nein-Stimmen  
  0 Enthaltungen  
einstimmig zugestimmt.  
 
 
TOP 7: 
Soziale Stadt Mastbrook 
Fortschreibung Maßnahmenplan 2020 
Vorlage: 2020/029 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erläutert, dass sich das Städtebauförderungsprogramm „Soziale 
Stadt“ in der Restabwicklung befindet. 
Die Gesamtabrechnung befindet sich in der Vorbereitung. Der erweiterte Kostendeckel wird um ca. 
120.000,00 € unterschritten. 
 
Ratsherr Bornhöft fragt an, ob die Sporthalle mängelfrei abgenommen worden ist. 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass bei einzelnen Gewerken eine Mängelbeseitigung an-
steht. 
 
Ratsherr Bornhöft hat den Eindruck, dass man sich bei den Holzverkleidungen/Prallwänden durch 
Splitter verletzen kann. 
 
Die Verwaltung wird um Prüfung gebeten. 
 
Der Bauausschuss bittet ferner eine Kostenfeststellung der Mehrzweckhalle vorzulegen, wenn die 
Endabrechnung erfolgt ist.  
 
Sodann lässt der Vorsitzende über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:  
 
Zum Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“, Programmjahr 2020, wird kein Antrag auf 
Städtebaufördermittel gestellt.  
Der für 2020 fortgeschriebene Maßnahmenplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.  
 
Dem TOP wird mit  
12 Ja-Stimmen  
  0 Nein-Stimmen  
  0 Enthaltungen  
einstimmig zugestimmt.  
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TOP 8: 
Anfragen und Mitteilungen 
 
TOP 8.1: 
Anfragen und Mitteilungen 
Straßenschild Nobiskrüger Allee/Oeverseestraße 
 
Ratsherr Möhding stellt fest, dass in Höhe Nobiskrüger Allee/Oeverseestraße Richtung Sportplatz 
ein eingeschränktes Halteverbot besteht. 
Dieses Schild ist schlecht einsehbar. Er regt an, das Halteverbotsschild Richtung Sportplatz zu 
versetzen. 
 
Die Verwaltung wird um Überprüfung gebeten.  
 
 
TOP 8.2: 
Anfragen und Mitteilungen 
Baumfällarbeiten in der Friedrichstädter Straße 
 
Ratsherrn Vollstedt ist aufgefallen, dass in der Friedrichstädter Straße im Parkplatzbereich vor der 
Fa. Ditting Baumfällarbeiten durchgeführt werden. 
Er fragt an, ob diese Baumfällungen bekannt sind. 
Fachbereichsleiter Thomsen entgegnet, dass es sich um einen Privatparkplatz handelt und der 
Vorgang der Verwaltung nicht bekannt ist. Wenn eine Genehmigungsbedürftigkeit vorliegen würde, 
wäre die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde zuständig. 
 
Die Verwaltung wird um Überprüfung gebeten. 
 
Protokollnotiz 
 
Der Stadt Rendsburg liegt keine nachrichtliche Genehmigung vor. Die Kriterien des Kreises wann 
auf Privatfläche Fällgenehmigungen zu erteilen sind und wann dies nicht nötig ist, hat der Kreis in 
seinem „Merkblatt Baumschutz“ erläutert  
 
 
TOP 17: 
Bekanntmachung von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen 
 
In nicht öffentlicher Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
Zu TOP 12: 
Dem Abschluss eines Kaufvertrags wurde einstimmig zugestimmt. 
 
 
Zu TOP 13: 
Dem Abschluss einer Koordinierungsvereinbarung wurde einstimmig zugestimmt.  
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Termin 
 
Die nächste turnusmäßige Bauausschusssitzung findet am 
 

Dienstag, 21. April 2020 
statt. 
Hierzu ergeht eine gesonderte Einladung.  
 
 

Für die Richtigkeit 
 
 
 
 

Ratsherr 
als Vorsitzender des 

Bauausschusses 

 Amtsrätin 
als Protokollführerin 
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